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- Teiländerung  des 
bestehenden 
Bebauungsplans 
nördlich der B32 

- Bebauungsplan der 
Innenentwicklung ohne 
förmlichen  
Umweltbericht

- Herausnahme  des  
Teilflurstücks  223/3 
(ehemalige 
Ausgleichsfläche) aus 
dem Geltungsbereich
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- Ausweisung von  
Mischgebieten  (MI) statt 
Dorfgebieten (MD)

- Zusammenfassung der
Baufelder zugunsten 
einer flexiblen Nutzung

- Das Maß der Nutzung 
orientiert sich an den 
bisherigen Fest-
setzungen

- Maß der Nutzung :
GRZ 0,6
Wandhöhe  6,5 m
max. 2 Vollgeschosse
offene Bauweise

- Zulässige Dachformen:
Pultdach
Satteldach
Flachdach

- Ersatz für festgesetzte 
Ausgleichsfläche 
(Flst. 223/3) östlich 
außerhalb des 
Plangebietes

Gemeinde Amtzell

Bebauungsplan ‚Weiler Geiselharz‘ 
1. Teiländerung

Bebauungsplan
1. Teiländerung

Lageplan



Änderungen in der 
bisherigen Planung

- Herausnahme der 
Ersatzfläche für Flst. 
223/3 aus dem 
Geltungsbereich

- Hinweis auf Wegekreuz 
als Kleindenkmal

- Hinweis auf Altstandort 
Betriebstankstelle 
Schmid
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Textliche 
Festsetzungen



Textliche 
Festsetzungen
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Örtliche 
Bauvorschriften
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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